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Bescheid

über
die Verlängerung der Geltungsdauer

des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses vom 22. März 2004

Prüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

Antragsteller:

Geltungsdauer bis:

P-3024/0148-MPA BS

Rohrabschottungen "DOYMA-HauseinführungTyp H" für
nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse
R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11

DOYMA GmbH & CO
DURCHFÜHRUNGSSYSTEME
Postfach 11 63

D 28871 Oyten

22_ März 2014

Dieser Bescheid venänpert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf­
zeugnisses Nr. P-302410148-MPA BS vom 22. März 2004.

Dieser Bescheid umfasst 2 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen
bauaufsichtlichen Prtlfzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3024/0148-MPA BS ist erstmals arn
30. Oktober 1998 ausgestellt worden.

Jede SaitediesesVetlJngerungabeschejds ist mit demDienstsiegel der MPABra.unschweig versehen.
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Seite 21 Varlängerungsbeschejd vom 16.02.2009 zum alläemelnen beueutelchtllchen

Prüfzeugnls Nr. P-3024/0148-MPABS vom22. Mä~ 2004

Rechtsbehelfsbelehrung

~LA. ~
Dr.-Ing. Rohling
Sachbearbeiterin

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach
Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Materialprüfanstalt für das
Bauwesen, BeethOvenstraße 52, 38106 Braunschweig einzulegen. Maßgeblich für die
Rechtzeitigkeit des Widerspruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei
der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.
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MATER/ALPRi'FANSTALT FÜR DAS BAUWESEN

INsurUT FtiR BAIIS7VFFE, MASSIVBMJ IIN1) 8MNDSC/IU77

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:

Gegenstand:

P-3024/0146-MPA BS

Rohrabschot1ungen "DOYMA-HauseinfOhrung Typ H" für
nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse
R 90 bzw. A 120 nach DIN 4102-11

Antragsteller:

AussteJlungsdatum:

Geltungsdauer bis:

DQYMA GmbH & CO
DURCHFÜHRUNGSSYSTEME
Industriasir. 43 - 57

D- 26876 ovren

22. März 2004

22. März 2009

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzaugnissas ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne dar Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauauJsichtJiche Prüfzeugnis umfasst 8 Seiten und 7 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichlliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichlliche
Prüfzeugnis Nr. P-3024/0146-MPA es vom 22.10.1999,

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3024/0146-MPA BS ist erstmals am
30.10.1996 ausgestellt worden.

Jede S"ite dia.es allgemeinen baL>Bufsichtlic:hen p,urzeugn"''''' ist mll dem Di9fl!lls~'" der MPA Breunschwelg
versehen,
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Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

,

MPA BRAUNSCHWEIG
Allgemejnes bauaufsichtliches PrOt~eugf1is Nr, P·3024/014B·MPA BS vorn 22, März 2004

1.1,1 Das allgemeine beuautslchtllche Prützeuqnls gilt für die Harstenunq und Anwendung der
Rohrabschottung .DOYMA-HauseinfOhrung Typ H" als Bauart der Feuerwiderstandsklasse
R90 bzw. R 120 nach D1N 4102-11', Die Rohrabschottung verhindert für eine
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten bzw. 120 Minuten die ÜbertragUrlg von Feuer und
Rauch,

1.1.2 Die Rohrabschottung muss in Abhängigkeit vom Mediumrohrmaterial und dem
Rohraußendurchmesser des Mediumrohres aus einem Futterrohr sowie einer
Brandschutzpackung (Voll- bzw. Halbtüllung) und zwei Dichtungseinsätzen (Verschluss der
Fuge zwischen dem Mediumrohr und dem Futterrohr bzw. der Bauteillaibung) bestehen. Die
Rohrabschottung darf bei Massivwanden bzw. -decken in eine Kernbohrung bzw. in ein
$tahlrahmenmodul gemäß Anlage 7 eingesetztwerden.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in

tragende und nichttragende. raumabschließende Wände (Mindestdicke d = 175 mm ­
siehe Anlagen 1 und 2) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus Beton bzw.
Stahlbeton nach DIN i045 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

Decken (Mindestdicke d = 175 mm - siehe Anlagen 1 und 2) aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton gemäß DIN 4223 und nach ellgemeiner bauaulsichtlicher
Zulassung

mindestens der Feuerwlderstandsklasse F 90 bzw. F 120 (feuerbeständig), Benllf1nung
(Kurzbezeichnung) F 9O-A bzw. F 120-A nach DIN 4102-2 eingebaut werden.

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dürten Rohre aus Stahl, Edeistahl, Guss, Kupfer oder AJuminium
mit einer Ummantelung aus Mineralwollematten unter Berücksichtigung der Bestimmungen
gemäß Abschnitt 2 hiodurchgaführt werden, die far Wasser- und DampfheiZllngen.
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare Flassigkeitllf1, nichtbrenllbare
Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitllngen), Aohrpostleitungen (Fahrrohre) oder
Staubsaugleitungen bzw. brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder brandfördernde Gase
oder brennbare Stäube bestimmt sind.

1.2.3 Für die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen ~ z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstanclsl<lasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer
feuerwiderstandsfähigen Unterdecke möglich ist, nichttragenden, raumabschließenden
Trennwandkonstruktionen in Metellständerbauweisa oder in .Kombi"-Abschottungen - oder
für Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen WerkstolIen oder anderer
Rohraußendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen 1

Dieses ollgoomoin& bououfo",htll<'>o Pl'\1fz0'9'ko ."tI>A~ duJCll IIolio"" uoo u__ VOrw8i8ungon F"'~OgUngon 0"" and""'"
Publikaliooen, Die Vorweisungen sloo an dOn J_illgon Sloliel1 I", T&lIl zlliolt. l./fI(j die Publbtlon." 0100 our Bio. 7 ourgefiihri. Boi
",lien." Vorwelour.gen m....." opatere Andorunge<l <>dar u"'rorboin.>"lg<>n _er Publil<otiDnon bei d........, 811\1Oß1oinen
bau.ut.iaItIllcl1or> PriiflougrOo""OC••lchtigl ....-den. Bo; <mdol;"rion VorwolsLlJlll8l1 gll die 1_ Au"ll'lb<> _ "' !liI.zug gooommOfl..,
Publi.o!Io",,".
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bis 3 angegaben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. S, durch ein allgemeines
bauaufsiChtliches PrOfzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.2.4 Durch die Rohrabschotlungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

Brandübertragung durch Wärmetransport über die Medien in den Rohrleitungen,

Zerstörungen an den angrenzenden, raumabschließenden BauteiJen, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwänl;J}ngskräfte, sowie an den Leitungen selbst und

Austreten gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase bei Zerstörung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei def Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung
zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von
Dehnungsmöglichkeiten und Stecl<muffenausbildung oder Stumpfstößen mit
Blechabdeckungen, Im BereiCh der nicht isolierten Rohre muss bei einer
Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-02 mit
Längendehnungen von <'!: 10 mmlm gerechnet werden.

1.2.5 Die Auflagerung ozw. Abhängung der Leitungen oder die Ausführung der ROhre muss so
erfolgen, dass die RohrabschottungM und die raumabechüeaenden Bauteile im Brandfall
2: 90 Minuten bzw. <'!: 120 Minuten funktionsfähig bleiben, vgl. DIN 4102-04, Abschnitt 8.5,7.5.

1.2.6 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestein werden, sind weitere Nachweise zu
erorlngen.

1.2.7 Aufgrund der Er!<lärung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffllarordnung, der Chemikalienvarbotsverordnung oder der FCKW-HaIon­
VerbolSverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflegen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspllicht) eingehalten.

Weitemin er!<lärt der Antragsteller, case - solern für den Handel und das Invarkehrbrlngen
od&r die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene. dM Gesundheitsschutz oder
den UmweltsChUtz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der
erforderlichen Weise bekannt gemech! werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswlr!<ungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die ErlOllung von AntorderungM des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prillen.

2 Bestimmungen 'Or die AuslOhrung

2.1 Bestimmungen für die Ausführung der Rohrabachonung "DOYMA-Hauselnführung
Typ H"

Bei der Rohrabschottung .DOYMA-RohrdurchfUhrung Typ H' muss das Mediumrohr
beidseitig der Wand bzw. Decke jeweils auf einer LAnge von mindestens 700 mm mit
mindestens 80 mm dicl<BM Mineralwollematten (Baustoffldasse A. Schmelzpunkt <'!: 1000 °C,
Rohdichte p <'!: 80 kglm") ummantelt werden.

ßI~lf r
Der Verschluss (Voll- bzw. Halbfüllung in Abhängigkeit der abzuschotte~ii"~rleltlf der
Fuge zwiSChen dem ummantelten MediumrOhr und dem Futterrohr,~ St(hlt'jl.hmen~ ul
gemäß Anlage 6 bzw. der Bautelllaibung muss mit. einer I -,l!Io-,l~ _~"l_b en
Brandschutzpackung (Abmlfflsung e. Anlage 4) aus dem Im Bra Qladi:iaut~'" en. '

"-<1:"tH,;Chot;e\
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Baustoff "PROMASEAL-PL" (gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. 2-19.11­
249) und einem beidseitig angeordneten Dichtungseinsatz (mit Verpressschrauben) arfolgen.

Der Dichlungseinsatz muss wahlweise aus EPMD-, Silikon- oder VITON-Material oder einer
NBR-Gummidichtung bestehen. Die dazugehörigen Beschläge (umlaufende Meialiringe)
müssen aus Stahl bestehen.

Beim Einbau muss zwischen Brandschuizpackung und Futterrohr allseitig ein gleichmäßiger
Abstand vorhanden sein.

Die Anordnung der Brandschutzpackung und der Dichtungseinsätze muss gemäß den
Anlagen 4 und 5 erfolgen. Bei einer Wanddicke d ~ 400 rnrn müssen zwei
Brandschutzpacltungen angeordnet werden. Hierbei müssen die Brandschutzpackungen
jeweils neben dem DiChtungsainsatz (siehe Anlage 5) angeordnet werden.

Bei Anordnung von mehreren Rohren In einem gemeinsamen Futterrohr muss der
Außendurchmesser der Rohrgruppe kleiner gleich dem Medienrohr-Außendurchmesser des
Einzelrohres gemäß Anlage 4 sein.

Bei Gruppananordnung von Rohrabschötnmqen müssen die Zwickel zwischen den
Futterrohran im Bereich der Bauteilöffnung entsprechend der Wand- bzw•. Deckendicke
ebenfalls hohtraumfülJend mit Mauermörtel (Mörtelgruppe: MG 11, 118 oder 11I) bzw. Beton
verschlossen werden. Der Abstand zwischen den einzelnen Fulterrohren muss z 50 mm
betragen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschollung .OOYMA·
Rohrdurchführung Typ H" und den Abmessungen der Mediumrohre sind den Anlagen 1 bis 6
zu entnehmen.

2.2 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Für die zu verwendenden Bauprodukta gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Matarialkennwerle, der Klassifizierung und des
Verwendbarkellsnachwel&es.

rebelle 1: ZUummenstelJung der Kennwerte der Seuprodukte

Sauprodukl "'". Rohdlchle Saumtf· Verwendbarkeit&-
(NennmeB) (kglm'l kIlI..Ifb:leru"1il nachweI.

[mm)

Fo.ntenoI>r auS ~ 12,0 . " nacIl OIN .102.... .1geH13
'e~

Slehlro/>rr>llnmodul . . " nactl DtN 4102-4, ,-~

.PROMASIOAL.f>L• ~2a5 " ea AIlZ n Nr. Z.1Q.l1.249

_DlchILMlowi.....tz W" mlt'lll.92 naon OtN 4102·1 : 1998<15

U........ntel""g aus MinBnd·
>ee.o >80.0 mlnd. K.!. r\kh OiN4'02·1 : 1998.05

~- .' .~" be"'_aUS 2.5 mm _ PIo"-rre/l... ,< f."". ••
" A.BZ ~ Al'IJ""'OiO/O ba"""",_Zui<losung s V .' -<

. .
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3 Überelnatlmmunganachwela

Seite 5

Die in diesem allgemeinen beueutelcträchen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf das
Nachweises der Ube'elnstlmmung (Ube'elnstimmungsnachwels) nach d8f1 Vo,geben der
Bauregelilsie (BRl A) Teil 3. Nach BRl A Teil 3, Ifd. Nr.6 muss etne
Übereinstlmmungserklärung des Herstellers (Unternehmers) el1olgen.

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung herstellt, muss für jedes Bauvorhaben eine
Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von Ihm ausgeführte
Unterdeckenkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Pn:Jfzeugnisses entspricht (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Blatt B).
Diese Erklärung Ist dem Bauherm zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige
Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliehe Pnilzeugnis wird aufgrund der §§ 258 ff der
NIedersächsischen Bauordnung (NBauO) In der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBI. s.
B9) In Verbindung mit der BaurageHiate A In der jeweils gülligen Fassung erteilt. In den
Londesbauordnungen der übrigen BundeslAnder sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

5 Allgemeine Hinweise

5.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prü1zeugnis ersetzt nicht die für
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen,
Bescheinigungen.

die Durchführung
Zustimmungen

5.2 Das allgemeine bauaufsiChtliChe PrOfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
Insbeeoncere privater Schutzrechte, erteilt.

5.3 Hersteller bzw. Vertrelber der Bauart haben, uroeecrecet weitergehender Regelungen, dem
Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufslchtllchen Pn)fzeugnisses zur
Verfügung zu stellen.

5.4 Das allgemeine bauaufsichtllche pnifzeugnls clarf nur vollständig vefVielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpnilanslalt für daa
Bauwesen, Braunschwelg. Texte und Zeichnungen von Warbeschrtften dürfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Pnilzeugnls nicht widersprechen. Übersetzungen des
allgemeinen bauaufsicht/lehen Prü1zeugnisses mussen den Hinwela .Von der
MaterialprOfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprllfte Übersetzung c1er
deutschen Originalfassung" entheeen.
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,
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5.5 Das allgemeine bsuawsichtliche PrGfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere.
wenn neue technische Erkenntnisse dias erfordern.

I. A.
DipL-lng. Mlttmann
Sachbearbeiter

i. A. /2, 'I.5hA
ORR nr.. Ing. ROhling
stellv. Abteilungsleiterin

Breunschweig, 22. März 2004

Verzeichnis der milgelfenden Normen, Verwendbarkeitsnachweise und Richtlinien siehe felgendes
Blatt.
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Verzeichnis der Nor!JW!, Verwtndbprke!tsnaehwelH und Rlchtllnl.n

Seile 7

DIN 1045:

DIN 1053·1:

DIN 1053-2:

DIN 1053-3:

DIN 1053-4:

DIN 4102-1:

DIN 4102-2:

DIN 4102-4:

DIN 4102-11:

DIN 4166:

DIN 4223:

Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung

Mauerwark; Rezeplmauarwerk; Berechnung und Ausfllhrung

Mauarwerk; Mauerwarksfestigkeitsklassen avfgrund von Eignungsprll­
fungen; Berechnung und Ausfllhrung

Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausführung

Mauerwerk; Baulen aus Ziagalfertigbauteilan

Brandverhalten von Baustoffen und aecteueo: Baustoffe, Begriffe, An­
forderungan und Prüfungen

Brendverhalten von Baustoffen und Bauteilan; eeorene. Begrfffa, An­
forderungen und Prüfungen

erenevemenen von Baustoffen und Baulellen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifiZierter Bauteile und 50ncIarbauteiie

Brandverhalten von Baustoffen und Baulellen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, InslallationsschAchte und -kanäle sowte Ab­
schlOase Ihrer Revisionsöffnungen; Bagrfffa, Anforderungen und Prü­
hm,~

Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

Vorgefertigte bewehrte Bautelle aus dampfgehil1etem Porenbeton

Bauregelliste A Tell 3 (In dar Jeweils gOltigen Fassung); veröffentlicht in
den DISt·Mittailungen
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MU$lerfur

Oberelnatlmmungserkläl'ung

Name und Anschrfll des Unternehmens, der die Rohrabschollung hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebäude:

Seite 8

- Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120

Hiermit wird bestätigt, dass die Rohrabsehotlung ..ooYMA-Hauseinlührung Typ H"
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Elnhallung aller Bestimmungen des
allgemeinen baUaulsichdichen Prülzeugnfssea Nr. P-302410148-MPA BS der Material­
prülanstall für das Bauwesen, Braunschweig. vom 22. Mlrz 2004 hergestellt und elnge­
beulwurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
aufschAumender Baustoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaulslchtlichen Prüfzeugniss86 '

eigener Kontronen 1

entsprechender schrifllicher BeslAtlgungen der Hersteller cler Bauprodukle oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat 1

Ort, Datum Stempel und Unlel'$Chrill

(Diese Beschelnigung ist dem Bauherm zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.)
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Rohrabschottung "Doyma-Aohrdurchführung Typ H" der
Anlage 1 zum

ABP Nr.:
Feuerwiderstandsdauer R SO/A 120 nach DIN 4102·11 P-3024J014B-MPA BS

• Anwendungsbereiche •
vom 22. März 2004
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Rohrabschottung MDoyma·RohrdurchfOhrung Typ H" der
Feuerwiderstandsdauer R 90tR 120 nach DIN 4102·11

- Anwendungsbereiche -

Anlll.ge 2 zum

ABP Nr.:
P-302410148-MPA es
vom 22. MArz 2004
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Aohrabschottung "Doyma-Bchrdurchtühtunq Typ Hol der
Feuerwiderstandsdauer R 90/A 120 nach DIN 4102-11

• - Anw&ndungsbereiche·

Anlage 3 zum

ABP Nr.:
P-30241014S-MPA BS

vom 22. März 2004



ZuordnoogstabeHe Aluminium-Rohre R 90 I R 120

Medienrohr Futterrohr Lllmlnat· Laminat- Strelfen-

Außen-0 ImmJ ON linge breite breite

1 - 24 SO SOO BQ 10

1 - 40 80 1100 BQ

41 - 56 100 1700 80
15

57 77 125 2500 100

76 -104 1SO 3400 100

(alle Maße in mm)

Zuordnungstabelle A 90/ R 120I(i, Stahl. Guß, Edelstahl
und A 90 10, Kuplerfo/l'e

!

Aohrabschottung "Doyma-Aohrdurchführung Typ H" der
Feuerwiderstandsdauer R 90/R 120 nach DIN 4102-11

- Zuordnungstabellen-

Anlage4zum

ABP Nr.:
P-302410146-MPA BS

vom 22. März2004
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Rohrabschottung "Doyma-Rohrdurchführung Typ H" der
Feuerwiderstandsdauer R SO/R 120 nach DIN 4102-11

- Einbausituation -

f--------------,-----'--==..,o.o .,;;:--j
Anlag~

ABP Nr.:
P-302410148-MPA BS

vom 22. März 2004



promas eat

Rohrleitungen

W~

Curaüex
Dichtungseinsatz

Rohrabschottung ~Doyma-Rohrdurchführung Typ H" der
Feuerwiderstandsdauer R 90/R 120 nach DIN 4102-11

- Einbausituation "

Anlage 6 zum

ABP Nr.:
P-3024/0148-MPA BS

vom 22. März 2004
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Rohrabschottung "Doyma-Rohrdurchführung Typ H" der
Feuerwiderstandsdauer R 90/R 120 nach DIN 4102-11

- Mehrfachrohrdurchführung mit Stahlrahmanmodul •

Anlage 7 zum

ASP Nr.:
P-3Q24/Q148-MPA BS

vom 22. März 2004


